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Stellungnahme zu m Bebauungsplan 8- 66  für das Gelände zwischen Gerlinger Straße, 
Buckower Damm, der Landesgrenze Berlin Brandenburg und der östlichen Grenze des Grund-
stücks Gerlinger Straße 25/29 
 
Stand:  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB  
 
Zu dem vorliegenden B-Plan 8-66 nehmen wir (SenUVK III B 17 und III B 223) wie folgt Stellung: 
 
 
Ausgleich und Ersatz: 
 
Allgemein: 

�x Im ganzen B-Plan ist Ausgleich- und Ersatz nicht geregelt. Es  fehlen Festsetzungen von 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB.  
 

�x Die Fläch�H�Q���I�•�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V���X�Q�G���(�U�V�D�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���Q�X�U���Ä�Y�R�U�]�X�V�H�K�H�Q�³��(zu Kap I 
2.2.2.) sondern nach §9 (1a) BauGB festzusetzen und dauerhaft dinglich zu sichern. Die 
Maßnahmen sind ebenfalls in textlichen Festsetzungen ausreichend zu beschreiben und 
im städtebaulichen Vertrag verpflichtend festzuschreiben.  
 

�x Im Bebauungsplan sind Eingriffe in Natur- und Landschaft, die durch diesen ausgelöst 
werden, nicht nur durch zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung planerisch 
anzusprechen. Die Maßnahmen sind festzuschreiben und auf geeigneten Flächen im Be-
bauungsplan festzusetzten. Die alleinige verbale Sicherung von Flächen ist keine Aus-
gleichsmaßnahme im Sinne des § 9 Abs. 1a BauGB. Diese Beinhaltet die Festsetzung von 
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Flächen und Maßnahmen und die Zuordnung zum Eingriff. Nur dadurch ist die Eingriffsbi-
lanz nachvollziehbar und eine dauerhafte Sicherung der Ausgleichsflächen möglich. 
 

�x Die einzelnen Abschnitte in Umweltbericht, Begründung und Eingriffsbewertung sowie der 
B-Plan sind diesbezüglich zu ändern. 
 

�x Die im LaPro/ Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption transportierte Darstellung des Be-
reichs der Buckower Felder als Eignungsfläche für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflä-
che 28) wird mit der Herstellung einer öffentlichen Parkanlage mit Nutzungen für Freizeit 
und Erholung begründet. Dies greift zu kurz. Ausgleichsflächen sind immer Schutzgut be-
zogen festzusetzten und mit geeigneten Maßnahmen zu entwickeln. Da im Falle der Bau-
fläche Eingriffe in Ackernutzungen, Frischweiden, Gehölzbestände etc. erfolgen, sind diese 
auch auszugleichen. Die Herstellung einer Parkanlage ist nicht als Ausgleich dafür zu wer-
ten (siehe Wannseegrabenurteil) 
 

�x Die Grünfestsetzungen sollen sowohl als Maßnahmen für den Ausgleich von Überschrei-
tungen nach der BauNVO (§17 Abs. 1 und 2 BauNVO als auch für nicht vermeidbare Ein-
griffe nach Naturschutzrecht stehen. Die Flächen für Ausgleich und Ersatz sind jedoch 
nach § 1a BauGB im Bebauungsplan festzusetzen um ihre dauerhafte Sicherung zu garan-
tieren. 
 

�x Insgesamt sind die Maßnahmen, die auf den Ausgleichsflächen stattfinden sollen und die 
bestimmte Aufwertungsziele umsetzten sollen nicht hinlänglich konkret genug beschrieben 
und widersprechen sich vielfach (Frischweide/ Grünlandpflege). Dies ist nachzuholen. 
 
Was für Maßnahmen sind zu ergreifen um die Frischweide wiederherzustellen? Was be-
deutet Grünlandpflege? Was soll über den Einsatz von 1,5 Großvieheinheiten noch im Ge-
lände gemacht werden? Wie wir das Erreichen der Zielbiotope nachgewiesen? Welche 
Maßnahmen werden ergriffen, wenn die Beweidung zu intensiv ist?  
 

 
Fassadenbegrünung:  

�x In manchen Abschnitten fehlt in der Aufzählung der Hinweis auf die Fassadenbegrünun-
gen, die ja als Ausgleich festgesetzt werden sollen. Der gesamte Text sollte hinsichtlich 
dieses Mangels überarbeitet werden. 
 

�x Die Pflicht nur die südlich orientierten Außenwandflächen zu begrünen ist nicht ausrei-
chend begründet und fachlich nicht nachzuvollziehen. Auch eine Begrünung von Ost-, 
West- und Nordfassaden wirkt sich mit der entsprechenden Pflanzenauswahl positiv auf 
Biodiversität, Gestaltung des  Orts- und Landschaftsbildes, Wärmedämmung und Klima 
und nicht zuletzt auch auf die Eingriffsbilanz positiv aus. 
 

�x Bei der Verwendung von Arten wird empfohlen statt der Begrenzung auf eine Pflanzenliste 
hier den Hinweis auf die Verwendung von gebietseigenen Pflanzen und die dazu gehörige 
Publikation unseres Hauses hinzuweisen:  
http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/lb_naturschutz/de/publikationen/index.shtml 
 
 

 
Dachbegrünung: 

�x (Zu u.a. 4.2.3 Dachaufbauten (S.95), 4.5 Dachbegrünung (S. 118)): 
Es wird begrüßt, dass sowohl Solaranlagen als auch extensive Dachbegrünung kombiniert 
werden. Die Dachbegrünung kann jedoch ebenfalls Möglichkeiten für Vögel bieten. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass  sich Ergänzungen für räumlich übergreifende Natur-
schutzkonzepte im Siedlungsraum ergeben können. Mit einfachen Mitteln und einer geziel-
ten Ergänzung der Dachbegrünung können die Nutzungsmöglichkeiten von Dachbegrü-

http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/lb_naturschutz/de/publikationen/index.shtml
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nungen durch Vögel deutlich verbessert werden. Folgende Maßnahmen sind bei der Instal-
lation von Dachbegrünungen zu prüfen und entsprechend festzusetzen: 
- Installation von Sitzhilfen 
- Einrichtung von unterschiedlichen Substrathöhen für eine vielfältige Vegetation 
- Einrichtung von kleineren, stets offenen oder nur spärlich bewachsenen Flächen 
Gerade im Fall der Buckower Felder sollten die Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Dach-
begrünung voll ausgeschöpft werden, um den Offenlandarten, die durch die Bebauung Le-
bensraum verlieren, neue Habitate auf den Dachflächen zu schaffen. Gerade bei diesen 
Arten, schafft der Verlust an natürlichen, offenen Landschaften, die Möglichkeit die Dach-
flächen als Ersatzhabitate zu nutzen. Bei Untersuchungen ist eine hohe Nutzungsintensität 
auf den Dächern zu beobachten. Diese Tendenz ist in der Stadt höher als im ländlichen 
Raum oder in Vororten, was als Indiz gewertet werden kann, dass Vögel in der Stadt 
Dachbegrünungen häufiger nutzen (müssen), wegen des geringen Nahrungsangebotes 
durch den Grünflächenmangel  
 

�x Daher sollte nicht nur eine einfache extensive Dachbegrünung, sondern prozentual in Tei-
len  eine intensive Dachbegrünung festgesetzt werden (z.B. erhält eine extensive uns zu 
ca. 30 % eine intensive Dachbegrünung, sodass ein Mosaik aus verschiedenen Substraten 
mit unterschiedlichen Einbauhöhen und einer Einsaat aus gebietseigenem Saatgut ent-
steht) 
 

�x Die Dachbegrünungen sind als Flächen für Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz festzu-
setzten, die Maßnahmen im städtebaulichen Vertrag zu regeln. Die Einstufung der Wert-
punkte ist je nach dem für extensive oder intensive Dachbegrünung im Hinblick auf die ver-
schiedenen Schutzgüter zu berechnen. Auch hier ist der Nachweis zur Erreichung der Ziel-
biotope zu erbringen. 

 
 
Geschützes Biotop: 

�x Der Ausgleich für das geschützte Biotop der Frischweiden (051111) soll auf der im B-Plan 
als Landwirtschaftsfläche festgesetzten vollumfänglich ausgeglichen werden. Hier ist zum 
einen die Bilanz nicht nachvollziehbar (keine Karte mit den Berechnungsflächen vorhan-
den). In der Biotopkartierung von 2012 - auf die immer verwiesen wird �± ist die gesamte 
Fläche einschließlich der künftigen Grünflächen �± als Frischweidebiotop eingetragen. Eine 
Sicherung dieses Biotops in den verbleibenden Teilen ist kein Ausgleich für den Verlust der 
Flächen dieses Biotops durch Bebauung und Grünflächen �± seien sie auch als naturnah 
eingestuft. Der Bestand und der Verlust dieses Biotops ist anhand der Bestandskarten auf-
zuzeigen und vollumfänglich auszugleichen ggf. sind außerhalb des B-Plans Flächen für 
die Herstellung der fehlenden Fläche nachzuweisen Die textlichen Festsetzungen dazu 
sind entsprechend zu überarbeiten.  
 

�x Nicht nur die vertraglich vereinbarte extensive Nutzung und Pflege, auch der Nachweis, 
dass das Biotop wieder erfolgreich hergestellt wurde (Monitoring), ist vertraglich festzu-
schreiben und nachzuweisen. 
 

�x Hinweis zu nach § 28 geschützten Biotopen: 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten ein besonders geschütztes Biotop zu 
zerstören auf Antrag nur dann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchti-
gungen ausgeglichen werden können. Dies unterliegt nicht der Abwägung. Es ist im Text 
auf diesen Rechtstatbestand hinzuweisen und die konkrete Ausgleichsfläche ist hier und 
bei den Festsetzungen zu benennen. Die Maßnahmen, die zur Wiederherstellung des  ver-
lorengegangenen geschützten Biotops führen, sind im Bebauungsplan in geeigneter Weise 
festzuschreiben. Der Ausgleich muss 1:1 erfolgen. Die gesetzlich geschützten Biotope 
werden registriert. 
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Landwirtschaftliche Fläche: 
�x �'�L�H���Ä�S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���6�L�F�K�H�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U�����E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q�����O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���)�O�l�F�K�H�³���L�V�W��

keine Ausgleichsmaßnahme für die Zerstörung eines geschützten Biotops (§ 30 Abs. 3 
BNatSchG) bzw. für die anderen Ausgleiche, die angeführt werden, um auf der Fläche 
Schutzgutbezogenen Ausgleich zu realisieren. Da auf dieser Fläche bereits das geschützte 
Biotop besteht ist dieses zu erhalten (Größe angeben) Aufwertungsmaßnahmen zum 
schutzgutbezogenen Ausgleich können auf dieser Fläche nur bedingt realisiert werden.  
  

�x Die Entwicklung einer artenreichen Frischweide auf einer Landwirtschaftsfläche kann na-
türlich auch positive Auswirkungen für den Biotopverbund haben. Jedoch beinhaltet die 
Umwandlung von Ackerfläche in Frischweide auch einen Verlust von Ackerbegleitarten, die 
im Umweltbericht nicht erwähnt werden und für die auch keine Ausgleich erbracht wird. 
Diese Berechnung ist im Umweltbericht zu ergänzen und in die Bilanz einzustellen. 
 

�x Es wird angegeben, dass die verbleibende Landwirtschaftsfläche als Ausgleichsraum für 
Grauammer und Dorngrasmücke dienen soll. Dies steht im Widerspruch zur beabsichtigten 
Erhalt als Frischweidebiotop. Das bedeutet, dass weitere 10 % des ehemaligen Frischwei-
debiotops als Grünland entwickelt werden sollen. Dies sind multifunktionale Ausgleichszie-
le für ein und dieselbe Fläche, die weder in der Eingriffsbilanz noch in den Festsetzungen 
eindeutig nachvollziehbar sind. Hier ist zwischen Erhalt und tatsächlich neu hinzommenden 
Flächen für Ausgleich und Ersatz zu unterscheiden. 
 

�x Die Konsequenzen des Lebensraumverlustes für die Offenlandarten sind im Umweltbericht 
nicht ausreichen berücksichtigt. Allein ein Ausgleich auf einer verkleinerten Fläche durch 
einige Feldgehölze ist schwer fachlich nachvollziehbar. Der sehr wahrscheinliche Verlust 
an Brutpaarhabitaten ist an anderer Stelle auszugleichen, die Kompensation an  anderer 
Stelle ist nachzuweisen und festzuschreiben. (Zur Findung von geeigneten Kompensati-
onsmaßnahmen im Bezirk Neukölln hierfür, sollte nicht nur das Straßen- und Grünflächen-
amt, sondern auch die für Eingriffe zuständige Untere Naturschutzbehörde befragt werden. 
 

�x An anderer Stelle (textliche Festsetzung Landwirtschaftsflächen (S. 121)) wird angegeben, 
dass die ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche (die in der Biotopkartierung das ge-
schützte Biotop ist) zudem auch noch zu einem Teil für Erholungszwecke und zum ande-
ren Teil als naturnahe Freifläche genutzt werden soll. Der verbleibende Teil der landwirt-
schaftlichen Fläche soll durch Maßnahmen aufgewertet werden. Diese verschiedenen 
Ausgleichsmaßnahmen sind exakt zu bilanzieren und mit dem bereits vorhandenen nach  
§ 28 geschützten Biotop in Einklang zu bringen. 
 
 

Grünflächen: 
�x Die Lärmbelastung (Untersuchungen aus dem Schallgutachten) zeigen, dass entlang des 

Buckower Damms die Lärmbelastung so hoch ist, dass die Grünfläche, die dort festgesetzt 
werden soll, nicht ihre Funktion als öffentliche Grünfläche erfüllen kann. Siehe hierzu Be-
wertungskriterien für als Wohnungsnahes Grün einzuberechnende Freiflächen in der Ver-
sorgungsanalyse. Eine ruhige Erholung ist dort nicht möglich. Sie kann somit nicht in die 
Bilanz als Wohnungsnahes Grün einberechnet werden. 
Der Umweltbericht und die Eingriffsbilanzierung sind diesbezüglich zu überarbeiten. 
 

�x Auch hier sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von anderen Maßnahmen sowohl in der 
Bilanz als auch textlicher Festsetzung klar voneinander zu trennen und im städtebaulichen 
Vertrag zu regeln.  

 
Tempohomes:  

�x Es gibt zwar einen Hinweis auf die Rückbauverpflichtung der BIM. Es ist jedoch ausdrück-
lich auf die Maßnahmen hinzuweisen, die in der Eingriffsregelung (Finaler Stand des Ein-
griffsgutachtens Containersiedlung vom 07.07.2016, S. 19) festgeschrieben wurden. Dies 
ist notwendig um den Zustand des Bodens und der Vegetation wieder zu erreichen, der vor 
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dem Bau der Container vorhanden war. Diese Maßnahmen sind von den anderen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, die durch den B-Plan erfolgen zu trennen. 

 
Artenschutz: 

�x Zum jetzigen Zeitpunkt kann, soweit aus den Unterlagen ersichtlich, lediglich die grund-
sätzliche Möglichkeit der Ausnahmefähigkeit eines Lebensraumverlustes nach § 44 Abs 1 
Nr 3 BNatSchG für die Inanspruchnahme für den Wohnungsbau erklärt werden.  
 

�x Für die eigentliche Inaussichtstellung werden noch deutlich mehr Daten benötigt. Die Er-
satzflächen müssen auf bereits bestehenden Besatz untersucht werden. Es ist eine ent-
sprechende Flächenbedarfsbilanzierung für die betroffenen Brutpaare vorzunehmen.  
  

�x Für die Feldlerche muss für eine produktionsintegrierte Ausgleichmaßnahme ein Maßnah-
men �± und Pflegekonzept erstellt werden, das durch die ONB geprüft werden kann. Dies 
soll im Rahmen des laufenden Konzepts zu den anderen Feldlerchenfenstern mit berück-
sichtigt werden. Darin sind auch die Ersatzhabitate dauerhaft zu sichern.  
 

�x Die anerkannten Verbände sollten bereits jetzt und nicht erst in der Öffentlichkeitsbeteili-
gung in das Verfahren einbezogen werden.  Eine Inaussichtstellung kann immer nur unter 
dem Vorbehalt erklärt werden, dass sich aus der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung 
der Verbände beim Ausnahmeverfahren nicht Aspekte ergeben, die eine andere Entschei-
dung bedingen. Es verbleibt sonst bis zur Ausnahmeerteilung ein gewisses Risiko. 

 
 

 
Monitoring: 

�x Zu 4.2. Umweltüberwachung (S. 75):  
Der gänzliche Verzicht auf ein Monitoring kann so nicht hingenommen werden. Im Falle 
des geschützten Biotops ist der Nachweis durch Monitoring zu erbringen, dass das Biotop 
an anderer Stelle in zeitlichem Kontext wiederhergestellt wurde sodass die Arten auch 
rechtzeitig bei Baubeginn dort neuen Lebensraum finden können. Die gesamtstädtischen 
Untersuchungen, die in größeren Abständen durchgeführt werden können nicht ein Monito-
ring ersetzten, das den zeitnahen Ausgleich der durch den Bebauungsplan ausgelösten 
Eingriffe nachweist. 
 

�x Zu 5.3 Fazit: 
Fehlendes Monitoring: Gerade die Bewirtschaftung soll ja zu dem Ziel führen, ein geschütz-
tes Biotop wiederherzustellen. Da die Bewirtschaftung in diesem Fall durch Pferde erfolgen 
soll, ist die Art und Weise der Beweidung nicht nur durch eine Besatzstärke vorzugeben. 
Eine Bewirtschaftung durch den Pferdehof kann leicht zu einer Übernutzung der Frischwei-
de führen und damit alle beabsichtigten Ausgleichsziele nicht erfüllt werden. Durch Kontrol-
len und ein Monitoring können Fehlentwicklungen schnell erkannt und durch �± z.B. Aus-
koppel. 

 
 
Sonstiges: 
 

�x Zu 2.2.1 BauGB, Letzter Satz: 
�(�V���K�D�Q�G�H�O�W���V�L�F�K���X�P���Ä�%�H�O�D�Q�J�H���G�H�V���8�P�Z�H�O�W�V�F�K�X�W�]�H�V�³���Q�L�F�K�W���X�P���Ä�%�H�V�W�D�Q�G�W�H�L�O�H�³���G�H�V���†�������$�E�V��������
Nr. 7 BauGB. Dies ist zu ändern. 
 

�x Licht und Glas: 
Im städtebaulichen Vertrag ist zu regeln, dass die Verwendung von Insektenfreundlichen 
Leuchtmitteln im ganzen B-Planbereich  zu verwenden sind. 
 
Ebenso sollten bei der Glasverwendung, insbesondere bei größeren Glasfassaden, über 
Eck gehende Glaseinbauten oder spiegelnde Bauelementen wegen des hohen Vogel-
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schlagrisiko die Verwendung von Vogelschutzglas empfohlen und in der nachfolgenden 
Baugenehmigung konkretisiert werden. In der Begründung ist dies dann entsprechend auf-
zunehmen.  
 
Siehe hierzu auch: 
http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/download/freiland/Vogel
GlasLicht_2012Berlin.pdf 
 
 

�x Im städtebaulichen Vertrag  (S 129 ff) ist die Kostenübernahme durch den Projektträger für 
die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu regeln. Eine Verpflichtungsermächtigung ist zu 
erbringen. Die Flächen auf die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stattfinden ist im B-Plan 
festzusetzen und dauerhaft dinglich zu sichern. 
 

�x Die Maßnahmen auf Seite 131 sind nicht hinlänglich bestimmt um die Wiederherstellung 
des geschützten Biotops der Frischweide zu garantieren. Die Begriffe Frischweide (ge-
schütztes Biotop), Wiese/Weide, Dauergrünland (10% der Weide) sind nicht genug mit 
konkreten Maßnahmen unterlegt, die ein Erreichen des jeweiligen Zielbiotops auch garan-
tieren. Allein die Begrenzung auf 1,5 Großvieheinheiten genügt dafür nicht. Aussagen zu 
Herstellungs- und Entwicklungspflege sind festzulegen. Die Forderung nach einem Monito-
ring hilft dabei festzustellen, ob die Arten der Frischweide wieder etabliert sind und dass 
Grauammer und Dorngrasmücke in den avisierten Bereichen auch tatsächlich wieder Le-
bensraum gefunden haben. Sollten die Ziele nicht erreicht werden sind weitere Maßnah-
men zum Erreichen der Zielbiotope zu formulieren.  
  

�x Die letzten Absätze zur Übernahme der Kosten für die Herstellung der öffentlichen Er-
schließungsanlagen ist aus dem Abschnitt zum Ausgleich und Ersatz  (s. 130/131) heraus-
zunehmen.  
 

�x Zur Unentgeltlichen Flächenabtretung: 
hier ist auf die Besonderheit der für Ausgleich- und Ersatz festgesetzten Flächen hinzuwei-
sen und dass diese dauerhaft dinglich zu sichern sind.  

 
�x Hinweis zum Berliner Kompensationsflächenkataster: 

Ausgleichsmaßnahmen in Bebauungsplänen (auch auf Dachflächen), die im B-Plan fest-
gesetzt sind, sind entsprechend an die UNB zu melden, die diese Flächen und Maßnah-
men innerhalb des Berliner Kompensationsinformationssystem im Kompensationsflächen-
kataster einträgt und als Nachweis für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Bezirks 
führt. 
 
 

 
 
Gorzawski 
 

http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/download/freiland/VogelGlasLicht_2012Berlin.pdf
http://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/download/freiland/VogelGlasLicht_2012Berlin.pdf
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Bezirksamt Neukölln von Berlin  

Abt. Umwelt und Natur 
Umwelt- und Naturschutzamt 
UmNat II 3 
 
 
Bezirksamt Neukölln von Berlin, 12040 Berlin (Postanschrift)  

     
 
 
 
 
 
Bezirksamt Neukölln von Berlin 

 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
 
IV D 32 
 
Württembergische Straße 6 
 
10707 Berlin 
 

 
Kindl Boulevard 
Hermannstraße 214-216 
12049 Berlin 
 
Zimmer 08.A.07 
 

Bearbeiter/in Telefon (0 30) Telefax (0 30) Datum Geschäftszeichen 
Hr. Schmidt  90239 - 3033 90239 - 3200 05.09.2017 UmNat II 3 
 (intern 9239 -)   Bei Antwort bitte angeben 
 
 
Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu tung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 AGBauGB 
 
Bebauungsplanverfahren 8-66 für das Grundstück Gerl inger Straße / Buckower Damm 
Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow, Beteiligung der Be hörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Gemeinsame Stellungnahme des Umwelt- und Naturschut zamtes Neukölln 
 
 
1. Immissionsschutzrechtliche Einschätzung des Vorha bens  
 
Nach Durchsicht der Unterlagen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken 
zum o.g. Vorhaben. 
 
 
2. Bodenschutz und Altlasten 
 
- Bei Rückfragen zu diesem Abschnitt wenden Sie sich bitte an Fr. Haft, UmNat III 1, -4121 - 
 
Aktualisierung des Sachstandes zu Altlasten und zum Bodenschutz 
 
In Vorbereitung des Wohnungsbauvorhabens ließ die Stadt und Land Wbg mbH durch die BOLAB 
(Gutachten vom 07.09.2015) eine orientierende Baugrund- und Altlastenuntersuchung durchführen. 
Hierbei wurden in zwei Sondierungen im Bereich der Altlastenverdachtsfläche Nr. 246 anthropogene 
Auffüllungen von bis zu 1,6 m und 3,8 m Mächtigkeit aufgefunden. Die Bodenuntersuchungen über 
Mischproben wiesen geringe Belastungen an Schadstoffen auf. Es soll sich dabei in diesen 2 Berei-
chen um eine mögliche Verfüllung eines Panzergrabens bzw. Schützengrabens handeln. Daraus ist 
aus Altlastensicht abzuleiten, dass lokale Bodenbelastungen und Verfüllungen mit entsorgungsbe-
dürftigem Material vorhanden sein können. Aus diesem Grund wird eine gutachterliche Begleitung der 
Bodenaushubmaßnahmen empfohlen. Dies ist ohnehin angeraten, um den behördlichen Anforderun-
gen bei der Errichtung von Mulden und Mulden-Rigolen zur Niederschlagsversickerung gerecht zu 
werden. Hinsichtlich der geplanten Anlagen zur Niederschlagsversickerung wird auf die Zuständigkeit  
zur Erlaubniserteilung durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Wasserbe-
hörde) hingewiesen. 
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Vorsorgender Bodenschutz 
 
In den Planungshinweisen zum Bodenschutz (Umweltatlas über FIS-Broker) ist der B-Planbereich 
zum größten Teil als Boden mit hoher Schutzwürdigkeit und lediglich der Bereich der Altlastenver-
dachtsfläche als Boden mit geringer Schutzwürdigkeit ausgewiesen. Es sind die gesetzlichen Anfor-
derungen des Bodenschutzes aus den aktuellen Planungshinweisen zum Bodenschutz‘ durchzuset-
zen. 
 
Einige Anforderungen hinsichtlich einer möglichst geringen Neuversiegelung im Planungsbereich 
wurden in den textlichen Festsetzungen entsprechend festgelegt. 
Dennoch wird von einer Neuversiegelung von nahezu 40 % des Plangebietes gerechnet. 
Es sollten deshalb zusätzliche Möglichkeiten vorgesehen werden, um Flächen, die nicht versiegelt 
werden sollen, vor einer zu starken Verdichtung durch Baufahrzeuge u.a. zu schützen. In ähnlichen 
Fällen haben sich z.B. Schutzmatten in den von Baufahrzeugen stark frequentierten Bereichen be-
währt. 
 
 
3. Natur- und Artenschutz und Baumschutz 
 
- Bei Rückfragen zu diesem Abschnitt wenden Sie sich bitte an Fr. Foemer, UmNat I 2, -2851  
 
Es ist festzustellen, dass auf der gesamten Fläche des B-Plans zuletzt im Jahr 2013 eine Brutvogel-
kartierung stattgefunden hat. Für die inzwischen aufgestellten Tempohomes wurden nur diese Fläche 
und die angrenzenden Bereiche kartiert. Eine erneute Kartierung der restlichen Fläche des B-Plans 
wurde nicht durchgeführt mit der Begründung, dass sich die Arten und die Anzahl nicht geändert hät-
ten. Dies wird sehr bezweifelt, da jetzt die Tempohomes stehen und die dort oder in unmittelbarer 
Nähe festgestellten Vogelarten sich wahrscheinlich auf den angrenzenden Flächen neue Quartiere 
gesucht haben oder vielleicht auf andere Flächen abgewandert sind. Durch den Bau der Tempoho-
mes und deren Betrieb kommt es zu erheblichen Störungen in dem empfindlichen Gebiet. Aus diesen 
Gründen muss spätestens eine Brutperiode vor Baubeginn eine erneute Kartierung stattfinden und 
evtl. Änderungen im B-Plan mit aufgenommen  und mit der UNB abgestimmt werden. 
 
Zu den Ersatzflächen für die Feldlerchen ist anzumerken, dass es keine Bedenken gibt, diese Flä-
chen durch einen Vertrag mit den Stadtgütern Berlin zu sichern. Dies sollte durch einen Kartennach-
weis nachvollziehbar gemacht werden. Es sollten natürlich Flächen genutzt werden, die vorher noch 
keine Feldlerchen-Habitate waren, sodass tatsächlich neue Ausgleichshabitate entstehen können. 
Gerade bei dieser Art ist der neue Lebensraum als CEF-Maßnahme vorzeitig zu sichern. 
Für die bis jetzt festgestellten Vogelarten, ob nun Nahrungsgast oder Brutvogel, sollte in den Grünan-
lagen darauf geachtet werden, dass die dort entstehenden Flächen auch als Brutfläche für die kartier-
ten Vögel angenommen wird und auch für die Nahrungsgäste, dass passende Futter vorhanden ist. 
Die Rauchschwalben werden wahrscheinlich im Gebiet bleiben, da es künstliche Niststätten für diese 
auf dem Reiterhof gibt. Diese wurden von der UNB bezahlt und freiwillig in den Ställen angebracht. 
Für die Zielart des Berliner Biotopverbundes Goldschmied ist eine geeignete Habitatstruktur auf der 
öffentlichen Fläche anzulegen, um diesen Rückgang nicht weiter zu gefährden, insbesondere weil die 
Lebensräume auch in anderen Bereichen / Gebieten, den kein B-Plan zugrunde liegt vernichtet  
werden. 
Für die Rote-Liste-Arten Kornblume, Klatschmohn und die in der Vorwarnstufe stehenden Arten: Wil-
de Malve, Magerwiesen-Margerite und dem Acker-Filzkraut (Rt-Dt. „Gefährdet“) sollte versucht wer-
den, diese auf den Grünflächen für dieses Gebiet zu erhalten, in dem hier geeignete Habitatstrukturen 
geschaffen werden, damit eine Neuansiedlung möglich ist. 
Zu der Begrünung der Tiefgaragen und einem Substrataufbau von 60 cm ist anzumerken, dass eine 
Baumpflanzung hier nicht möglich ist. So könnten nur Sträucher gepflanzt werden, da für Bäume die 
Standsicherheit nicht gegeben ist. Bei einer Substratschicht von 80 cm wäre eine Pflanzung von 
Bäumen möglich, die maximal 10 m hoch werden, wenn dies mit einer dauerhaften Unterflurveranke-
rung verbunden wird. 
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Zur Pflanzung von Obstbäumen ist anzumerken, dass das Obst nach Erfahrungen der UNB nicht ge-
erntet wird, sondern vor Ort vergammelt oder wenn auf der privaten Fläche Obstbäume stehen, der 
Hausmeister es nicht schafft, das Obst ständig aufzusammeln, damit keine Unfallgefahr besteht und 
auch keine Geruchsbelästigung entsteht. 
Bäume die in der öffentlichen Grünanlage bzw. öffentliche Straßenbäume gepflanzt werden, sind 
künftig nicht nach der BaumSchVO, d.h. es muss jetzt schon festgelegt werden, dass diese bei jedem 
Abgang, egal aus welchem Grund mindestens im Verhältnis 1:1 zu ersetzen sind. 
Zur Dachbegrünung wäre es wünschenswert, wenn nicht nur die einfachste Begrünung mit überwie-
gend Sedum-Arten erfolgt. Nur eine leichte Erhöhung der Substratstärke oder eine Durchmuldung mit 
unterschiedlichen Höhen des Substrate,  bietet eine höherwertige Pflanzenauswahl, die auch den 
Insekten zugute kommt, denn es werden sich dort dann mehr unterschiedliche Insektenarten ansie-
deln. Insbesondere, wenn bedacht wird, was für diese Tierarten auf den Flächen verloren geht. 
Die Fassadenbegrünung wird begrüßt, jedoch sollte bedacht werden, dass massive Rückschnitte, 
insbesondere von Fenstern und Balkonen (in der Hauptwachstumszeit) nicht immer möglich sind, da 
sich ab einer bestimmten Dichte der Fassadenbegrünung Vögel, insbesondere der gebäudebrüten-
den Arten dort nisten. Diese Niststätten sind je nach Art ganzjährig geschützt. 
Wünschenswert wäre auch, wenn beim Bau schon in die Fassade künstliche Niststätten für gebäude-
brütenden Vogelarten und Fledermäuse angebracht werden. Dies kann gut hier mit festgesetzt wer-
den und ist eine enorme Hilfe für die gebäudebrütenden Vogelarten, die immer mehr durch Sanierun-
gen, bei denen auf Niststätten nicht geachtet wird, in Wohnungsnot kommen. 
Da es sich bei dem Bauvorhaben um eine städtische Wohnungsbaugesellschaft handelt, muss bei 
allen Pflanzen darauf geachtet werden, dass es sich um gebietseigene Herkünfte handelt. Insbeson-
dere ist davon auszugehen, dass diese Maßnahmen nicht vor 2020 stattfinden und ab diesem Datum 
ist es Pflicht diese Herkünfte zu verwenden. (Siehe Broschüre vom Senat Biologische Vielfalt, Pflan-
zen für Berlin, Verwendung gebietseigener Herkunft, ISBN:-978-3-88961-101-7 vom Februar 2013). 
 
Nach Auskunft von Herrn Kittelmann vom SGA Neukölln, haben die Wasserbetriebe mit der Versicke-
rung des Niederschlagswassers auf privaten Flächen Probleme. Sollte es diesbezüglich eine Ände-
rung im B-Planverfahren geben, muss die UNB erneut beteiligt werden. 
Unabhängig von der Lage der Versickerungsflächen, die naturnah in den Randbereichen gestaltet 
werden sollen, muss aus Sicht des Artenschutzes sichergestellt sein, dass in den Flächen /Tümpeln 
bis Ende August immer noch ein geringer Wasserstand vorhanden sein muss. Begründung dafür ist, 
dass sehr stark davon auszugehen wird, dass in absehbarer Zeit dort Amphibien einwandern und 
laichen werden. Je nach Menge des abgelegten Laiches kann bei starker Ablage davon ausgegangen 
werden, dass es bei der Entwicklung Unterschiede bzw. Verzögerungen gibt, da das Nahrungsange-
bot nicht ausreichend ist. Um allen jedoch die vollständige Entwicklung zu ermöglichen, muss bis  
Ende August immer ein gewisser Wasserstand erhalten bleiben. In Neukölln werden z.B. schon Tief-
brunnen gebaut, weil die Pfuhle trocken fallen und die Amphibienpopulationen stark zurückgegangen 
sind. Auch die Bürger rufen ständig an, weil sie Wasser in den Pfuhlen haben wollen und keinen stin-
kenden Tümpel. Diese Situation wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei den Versickerungsflä-
chen nach einiger Zeit  der Fall sein. Dazu kommt, dass dauerhafte Teiche  von der Bevölkerung 
auch besser akzeptiert werden. 
Von Herrn Kittelmann (SGA) wurde die UNB informiert, dass es ein Gespräch mit den Landschaftsar-
chitekten gab, mit dem Hintergrund Ausgleichsflächen für die Eingriffe zu finden. Herr Kittelmann hat-
te Straßenbaumpflanzungen angeboten. Leider wurde in diesem Zusammenhang nicht die UNB mit 
einbezogen. Auch wenn diese nicht Grundstückseigentümer ist, gibt es im Bezirk durchaus Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen. Es wäre wünschenswert, wenn mit der UNB Kontakt aufgenommen wird, 
um bei einem gemeinsamen Gesprächstermin zwischen UNB, SGA und Landschaftsarchitekten ei-
nen Ausgleich für die derzeit bestehende Eingriffsdifferenz zu finden. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Schmidt 



  

 
Fahrverbindungen:  Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
 
U 6   Paradestraße  Postbank Berlin DE47100100100000058100 PBNKDEFF100 
   Berliner Sparkasse DE25100500000990007600 BELADEBEXXX 
   Bundesbank, Filiale Berlin DE53100000000010001520 MARKDEF1100 
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Bebauungsplan 8-66  in Berlin-Neukölln OT Buckow 
 
Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Stellungnahmeersuchen von SenStadt und Wohnen IV D 32 vom 31.07.2017 
 
 
   
Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehen keine straßenverkehrsbehördlichen Bedenken. 
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
Im Rahmen der Trägerbeteiligung wurde die verkehrliche Untersuchung v. 14.06.17 zum Bebau-
ungsplan 8-66 (Buckower Felder) von VLB B 2 untersucht und dazu wie folgt Stellung genommen: 
 
• Verkehrliche Eingangsgrößen: Die verwendeten hochgerechneten DTVw-Werte und maß-
gebenden Verkehrsstärken basieren auf einer Abstimmung v. 28.03.2017 und sollten wie die Ver-
kehrsverteilung von SenUVK, Abt. IV überprüft werden. 
 
• Leistungsfähigkeit der LSA: Gemäß den in Anlage 13 hinterlegten Qualitätsstufen wurde 
das HBS mit Stand 2015 verwendet. Die Eingangsgrößen bzw. Abminderungsfaktoren  konnten 
nicht überprüft werden. Anzumerken ist jedoch, dass die QSV-Stufen der Frühspitze mit „C“ unter 
den Werten der Berechnung nach HBS 2001 liegen. Betrachtet wurde hierbei die in 5.1 genannte 
Knotenpunktvariante 2 mit Misch- und Linksabbiegefahrstreifen in der nördlichen Zufahrt, da sich 
in Var. 1 Stufen mit D und E ergaben. 
 
• ÖPNV: Die BVG kann sich verschiedene „Linienanpassungen vorstellen“, was mit Maß-
nahmen zur Taktverdichtung oder Linienverlängerung ausgeführt wurde. Für die Anpassung der 
bus-beeinflussten Steuerung der LSA sind genauere Angaben von Bedeutung.  
 
• Signallageplan/Knotenpunktgestaltung: Die in den Anlagen enthaltenen Signallage- bzw. 
Verkehrszeichenpläne entsprechen nicht den VLB-Vorgaben und müssten im Rahmen der Erstel-
lung verkehrstechnischer (LSA-)Unterlagen überarbeitet werden, um abgestimmt, angehört und 
letztendlich angeordnet werden zu können. Da maßstäbliche Unterlagen nicht vorliegen, wird an 
dieser Stelle nur grundlegend zugestimmt. Lichtmaste und Abläufe müssen versetzt und Schächte 
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höhenmäßig angeglichen werden. Insbesondere wird angesichts des nahegelegenen Senioren-
wohnhauses Buckower Damm 288 der behindertengerechte Ausbau begrüßt. Die Einrichtung ei-
nes in der nördlichen Ausfahrt gelegenen Bussonderfahrstreifens erscheint sinnvoll und dem Ver-
kehrsfluss dienlich. Schleppkurvennachweise sind noch erforderlich. 
Der auf S. 43 eingebrachte Entwurf des Stadtplatzes am Knotenpunkt Buckower Damm/ Gerlinger 
Straße sollte hinsichtlich des geplanten Baumbestandes und der Sichtbeziehungen auf die LSA 
überprüft werden. 
 
• LSA: Neben der im Bericht aufgeführten Änderung der Signalzeitenpläne für die Früh- und 
die Spätspitze sind mit der Änderung der Verkehrsführung und behindertengerechtem Ausbau 
auch Anpassungen im Tages- und Nachtplan erforderlich. Vor dem Hintergrund der geplanten 
Buslinienführungen und Taktzeiten muss die verkehrsabhängige Steuerung grundlegend überar-
beitet werden. Ggf. ist in diesem Zusammenhang auch die nahe gelegene LSA Buckower Damm / 
Alt-Buckow - Johannisthaler Chaussee anzupassen. Die Koordinierungsbedingungen sollten dabei 
überprüft und optimiert werden. 
Im Zuge der Maßnahme wird anstatt der Aufrüstung und baulichen Veränderung der bestehenden 
LSA die Modernisierung und Umrüstung auf LED-Signalgeber empfohlen. 
 
 
Ehling 

  
 

 












































































